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Allgemeine Bedingungen für die Berufsunfähigkeits- 
Versicherung mit erweiterten Leistungen 

(Stand 07/2006) 
 
Sehr geehrter Kunde, 
als Versicherungsnehmer sind Sie unser Vertragspartner; für unser Versicherungsverhältnis gelten die nachfolgenden Bedin-
gungen. 
 
 
§ 1 Was ist versichert? 
 
(1) Wird der Versicherte während der Versicherungsdauer 

dieser Versicherung zu mindestens 50 % berufsunfähig, 
so erbringen wir folgende Versicherungsleistungen: 

 
a) Volle Befreiung von der Beitragszahlungspflicht. 

 
b) Zahlung der versicherten Berufsunfähigkeitsrente. Die 

Rente zahlen wir monatlich im Voraus. 
 
 c) Bei Einschluss der Option Leistungsdynamik 

Wurde bei Antragstellung eine planmäßige Erhöhung 
der Rente im Leistungsfall (Leistungsdynamik) verein-
bart, wird während der Berufsunfähigkeit die vor Eintritt 
der Berufsunfähigkeit versicherte Rente unabhängig 
von den jeweils festgesetzten Überschussanteilsätzen 
(vgl. § 21) jährlich um den hierfür vereinbarten Pro-
zentsatz erhöht. Die Erhöhung der Rente erfolgt je-
weils zum Versicherungsjahrestag. 

 
Diese Leistungen werden längstens für die vereinbarte 
Leistungsdauer erbracht. 

 
Die Versicherungsdauer ist der Zeitraum, innerhalb des-
sen Versicherungsschutz besteht. Mit Leistungsdauer wird 
hingegen der Zeitraum bezeichnet, bis zu dessen Ablauf 
eine während der Versicherungsdauer zuerkannte Leis-
tung längstens gewährt wird. 
 
Liegt der Grad der Berufsunfähigkeit unter 50 %, besteht 
kein Anspruch auf die Versicherungsleistungen. 

 
(2) Wird der Versicherte während der Versicherungsdauer 

infolge Pflegebedürftigkeit (vgl. § 2 Absatz 5) berufsunfä-
hig und liegt der Grad der Berufsunfähigkeit unter 50 %, 
so erbringen wir dennoch volle Leistungen. 

 
(3) Der Anspruch auf Rente und Beitragsbefreiung entsteht 

mit Ablauf des Monats, in dem die Berufsunfähigkeit ein-
getreten ist. 

 
(4) Der Anspruch auf Beitragsbefreiung und Rente erlischt, 

wenn der Grad der Berufsunfähigkeit unter 50 % sinkt, bei 
Berufsunfähigkeit infolge Pflegebedürftigkeit spätestens, 
wenn die Pflegebedürftigkeit mit weniger als 3 Pflege-
punkten eingestuft wird (vgl. § 2 Absatz 6 und 7), wenn 
der Versicherte stirbt oder bei Ablauf der vertraglichen 
Leistungsdauer. 

 
Erlischt der Anspruch auf Beitragsbefreiung und Rente vor 
Ablauf der Versicherungsdauer, besteht wieder Versiche-
rungsschutz in Höhe der vor Eintritt der Berufsunfähigkeit 
versicherten Rente. 

 
(5) Wird nach Ablauf der Versicherungsdauer eine Berufsun-

fähigkeit angezeigt, die vor Ablauf der Versicherungsdau-
er eingetreten ist, so wird eine Leistung aus der Versiche-
rung fällig, sofern die Leistungsdauer noch nicht abgelau-
fen ist. Entsprechendes gilt für den Fall, dass eine inner-
halb der Versicherungsdauer fällig gewordene Leistung in-
folge Wegfalls der Leistungsvoraussetzung erloschen ist 
und nach Ablauf der Versicherungsdauer eine erneute Be-

rufsunfähigkeit angezeigt wird, die ihren Ursprung in der 
ersten Berufsunfähigkeit hat. Der Anspruch auf Versiche-
rungsleistungen entsteht zu dem unter Absatz 3 genann-
ten Zeitpunkt.  

 
(6) Bis zur endgültigen Entscheidung über die Leistungspflicht 

müssen Sie die Beiträge in voller Höhe weiter entrichten; 
wir werden diese jedoch bei Anerkennung der Leistungs-
pflicht zurückzahlen. Auf Antrag werden wir Ihnen diese 
Beiträge bis zur endgültigen Entscheidung über die Leis-
tungspflicht stunden und hierfür keine Stundungszinsen 
erheben. 
Sollten wir Ihren Leistungsanspruch nicht anerkennen 
können, sind die aus einer etwaigen zinslosen Beitrags-
stundung angewachsenen Beitragsrückstände nachzuzah-
len. Die gestundeten Beiträge können durch eine Ver-
tragsänderung oder durch eine Verrechnung mit einem 
Guthaben oder vorhandenen Überschüssen getilgt wer-
den. Alternativ kann auf Wunsch der nachzuzahlende Be-
trag über einen Zeitraum von bis zu 12 Monaten zinslos in 
Raten geleistet werden.  

 
(7) Der Versicherungsschutz aus der Berufsunfähigkeits-

Versicherung besteht weltweit. 
 
 
§ 2 Was ist Berufsunfähigkeit im Sinne dieser Bedingun-

gen? 
 
(1) Vollständige Berufsunfähigkeit liegt vor, wenn der Versi-

cherte infolge Krankheit, Körperverletzung oder Kräftever-
falls, die ärztlich nachzuweisen sind, voraussichtlich sechs 
Monate ununterbrochen außerstande ist, seinem zuletzt 
bei Eintritt des Versicherungsfalles ausgeübten Beruf - so 
wie er ohne gesundheitliche Beeinträchtigung ausgestaltet 
war - nachzugehen. Hat der Versicherte innerhalb der letz-
ten 18 Monate vor dem Eintritt der Berufsunfähigkeit in 
dem zuletzt ausgeübten Beruf seine berufliche Tätigkeit 
gewechselt, kann auch die davor ausgeübte berufliche Tä-
tigkeit zur Prüfung herangezogen werden, wenn dem Ver-
sicherten die zum Eintritt des Versicherungsfalles im zu-
letzt ausgeübten Beruf maßgeblichen Gesundheitsstörun-
gen bereits bei Aufgabe der früheren beruflichen Tätigkeit 
bekannt waren. Hat der Versicherte seine berufliche Tä-
tigkeit gerade wegen der Gesundheitsstörung, die später 
zur Berufsunfähigkeit führt, gewechselt und eine körper-
lich weniger belastende Tätigkeit aufgenommen (leidens-
bedingter Berufswechsel), bleibt die vor dem Berufswech-
sel ausgeübte Tätigkeit bei der Prüfung der Berufsunfä-
higkeit maßgebend. Entsprechendes gilt bei leidensbe-
dingten Einschränkungen der beruflichen Tätigkeit. Bei 
Berufswechsel besteht keine Anzeigepflicht.  
Übt der Versicherte eine andere Tätigkeit konkret aus, die 
er aufgrund seiner Ausbildung und Erfahrung ausüben 
kann und die seiner bisherigen Lebensstellung entspricht 
oder könnte er als Selbstständiger eine solche Tätigkeit 
nach zumutbarer Umorganisation des eigenen Betriebes 
ausüben, liegt keine Berufsunfähigkeit vor. Eine der bishe-
rigen Lebensstellung entsprechende Tätigkeit darf keine 
deutlich geringeren Kenntnisse und Fähigkeiten erfordern 
und auch hinsichtlich der Vergütung und Wertschätzung 
nicht spürbar unter das Niveau des bislang ausgeübten 
Berufs absinken. Eine Umorganisation ist zumutbar, wenn 



 

 

sie betrieblich sinnvoll ist, die Einkommensveränderungen 
nach der Umorganisation nicht auf Dauer ins Gewicht fal-
len und der Versicherte eine unveränderte Stellung als 
Betriebsinhaber innehat. 

 
(2) Teilweise Berufsunfähigkeit liegt vor, wenn die in Absatz 1 

genannten Voraussetzungen nur zu einem bestimmten 
Grad voraussichtlich sechs Monate ununterbrochen erfüllt 
sind. 

 
(3) Kann nicht festgestellt werden, dass die Berufsunfähigkeit 

voraussichtlich sechs Monate ununterbrochen andauern 
wird, so gilt es als Berufsunfähigkeit von Beginn an, wenn 
die Berufsunfähigkeit gemäß § 2 Absatz 1 und 2 tatsäch-
lich länger als sechs Monate angedauert hat. 

 
(4) Scheidet der Versicherte aus dem Berufsleben aus, be-

steht weiterhin Versicherungsschutz aus der Berufsunfä-
higkeitsversicherung. Für die Beurteilung der Berufsunfä-
higkeit gilt: 

  
a) für die Dauer bis zu 5 Jahren nach dem Ausscheiden 
die vorher konkret ausgeübte berufliche Tätigkeit des Ver-
sicherten und die damit verbundene Lebensstellung;  
 
b) nach Ablauf von 5 Jahren nach dem Ausscheiden eine 
Berufstätigkeit als zumutbar, die der Versicherte anhand 
seiner dann verwertbaren Kenntnisse und Fähigkeiten 
ausüben könnte und die seiner Lebensstellung in den letz-
ten zwei Jahren vor Eintritt der Berufsunfähigkeit ent-
spricht. 

 
Eine Unterbrechung der Berufsausübung wegen Mutter-
schutz, Elternzeit im Sinne des Bundeserziehungsgeldge-
setzes oder Arbeitslosigkeit gilt nicht als Ausscheiden aus 
dem Berufsleben. Für die Beurteilung der Berufsunfähig-
keit gilt weiterhin die vorher konkret ausgeübte berufliche 
Tätigkeit des Versicherten und die damit verbundene Le-
bensstellung. 

 
(5) Ist der Versicherte sechs Monate ununterbrochen mindes-

tens im Umfang von 3 Pflegepunkten pflegebedürftig ge-
wesen und deswegen täglich gepflegt worden, so gilt die-
ser Zustand von Beginn an als Berufsunfähigkeit infolge 
Pflegebedürftigkeit gemäß § 1 Absatz 2. 

 
(6) Pflegebedürftigkeit liegt vor, wenn der Versicherte infolge 

Krankheit, Körperverletzung oder Kräfteverfalls so hilflos 
ist, dass er für die in Absatz 7 genannten gewöhnlichen 
und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf 
des täglichen Lebens in erheblichem Umfang täglich der 
Hilfe einer anderen Person bedarf. Die Pflegebedürftigkeit 
ist ärztlich nachzuweisen. 

 
(7) Bewertungsmaßstab für die Einstufung des Pflegefalls 

sind Art und Umfang der erforderlichen täglichen Hilfe 
durch eine andere Person. Bei der Bewertung wird die 
nachstehende Punktetabelle zugrunde gelegt: 

 
Der Versicherte benötigt Hilfe beim ... 

 
Fortbewegen im Zimmer 1 Punkt 
Hilfebedarf liegt vor, wenn der Versicherte - auch bei In-
anspruchnahme einer Gehhilfe oder eines Rollstuhls - die 
Unterstützung einer anderen Person für die Fortbewegung 
benötigt. 

 
Aufstehen und Zubettgehen 1 Punkt 
Hilfebedarf liegt vor, wenn der Versicherte nur mit Hilfe ei-
ner anderen Person das Bett verlassen oder in das Bett 
gelangen kann. 

 
An- und Auskleiden 1 Punkt 
Hilfebedarf liegt vor, wenn der Versicherte - auch bei Be-
nutzung krankengerechter Kleidung - sich nicht ohne Hilfe 

einer anderen Person an- oder auskleiden kann. 
 

Einnehmen von Mahlzeiten und Getränken 1 Punkt 
Hilfebedarf liegt vor, wenn der Versicherte - auch bei Be-
nutzung krankengerechter Essbestecke und Trinkgefäße - 
nicht ohne Hilfe einer anderen Person essen oder trinken 
kann. 

 
Waschen, Kämmen und Rasieren 1 Punkt 
Hilfebedarf liegt vor, wenn der Versicherte von einer ande-
ren Person gewaschen, gekämmt und rasiert werden 
muss, da er selbst nicht mehr fähig ist, die dafür erforder-
lichen Körperbewegungen auszuführen. 

 
Verrichten der Notdurft 1 Punkt 
Hilfebedarf liegt vor, wenn der Versicherte die Unterstüt-
zung einer anderen Person benötigt, weil er 
 
- sich nach dem Stuhlgang nicht allein säubern kann, 
- seine Notdurft nur unter Zuhilfenahme einer Bettschüs-

sel verrichten kann oder weil 
- der Darm bzw. die Blase nur mit fremder Hilfe entleert 

werden kann. 
 
Besteht alleine eine Inkontinenz des Darms bzw. der Bla-
se, die durch die Verwendung von Windeln oder speziel-
len Einlagen ausgeglichen werden kann, liegt hinsichtlich 
der Verrichtung der Notdurft keine Pflegebedürftigkeit vor. 

 
Unabhängig von der Bewertung aufgrund der Punktetabel-
le leisten wir, wenn der Versicherte dauernd bettlägerig ist 
und nicht ohne Hilfe einer anderen Person aufstehen kann 
oder wenn der Versicherte der Bewahrung bedarf. Bewah-
rung liegt vor, wenn der Versicherte wegen einer seeli-
schen Erkrankung oder geistigen Behinderung sich oder 
andere in hohem Maße gefährdet und deshalb nicht ohne 
ständige Beaufsichtigung bei Tag und Nacht versorgt 
werden kann. 

 
(8) Vorübergehende akute Erkrankungen führen zu keiner 

höheren Einstufung. Vorübergehende Besserungen blei-
ben ebenfalls unberücksichtigt. Eine Erkrankung oder 
Besserung gilt dann nicht als vorübergehend, wenn sie 
nach drei Monaten noch anhält. 

 
 
§ 3 In welchen Fällen ist der Versicherungsschutz ausge-

schlossen? 
 
(1) Grundsätzlich besteht unsere Leistungspflicht unabhängig 

davon, wie es zu der Berufsunfähigkeit gekommen ist. 
 
(2) Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, leisten wir 

jedoch nicht, wenn die Berufsunfähigkeit verursacht ist: 
 

a) durch innere Unruhen, wenn der Versicherte auf Seiten 
der Unruhestifter teilgenommen hat; 

 
b) unmittelbar oder mittelbar durch Kriegsereignisse. Die-

se Einschränkung gilt nicht, wenn der Versicherte in 
unmittelbarem oder mittelbarem Zusammenhang mit 
kriegerischen Ereignissen berufsunfähig wird, denen er 
während eines Aufenthaltes außerhalb der Bundesre-
publik Deutschland ausgesetzt und an denen er nicht 
aktiv beteiligt war. 
Darüber hinaus werden wir leisten, wenn der Versicher-
te als Mitglied der deutschen Bundeswehr, Polizei oder 
Bundespolizei mit Mandat der NATO oder UNO an de-
ren humanitären Hilfeleistungen oder friedenssichern-
den Maßnahmen außerhalb der territorialen Grenzen 
der NATO-Mitgliedsstaaten teilnimmt. 

 
c) durch vorsätzliche Ausführung oder den strafbaren Ver-

such eines Verbrechens oder Vergehens durch den 
Versicherten. Fahrlässige Verstöße (z.B. im Straßen-



 

 

verkehr) sind davon nicht betroffen;  
 

d) durch absichtliche Herbeiführung von Krankheit oder 
Kräfteverfall, absichtliche Selbstverletzung oder ver-
suchte Selbsttötung. Wenn uns jedoch nachgewiesen 
wird, dass diese Handlungen in einem die freie Wil-
lensbestimmung ausschließenden Zustand krankhafter 
Störung der Geistestätigkeit begangen worden sind, 
werden wir leisten; 

 
e) durch eine widerrechtliche Handlung, mit der Sie als 

Versicherungsnehmer vorsätzlich die Berufsunfähigkeit 
des Versicherten herbeigeführt haben; 

 
f) durch Strahlen infolge Kernenergie, die das Leben oder 

die Gesundheit zahlreicher Menschen in so außerge-
wöhnlichem Maße gefährden oder schädigen, dass es 
zu deren Abwehr und Bekämpfung des Einsatzes der 
Katastrophenschutzbehörde der Bundesrepublik 
Deutschland oder vergleichbarer Einrichtungen anderer 
Länder bedarf. 

 
 
§ 4  Wann beginnt Ihr Versicherungsschutz? 
 
Ihr Versicherungsschutz beginnt, wenn Sie den ersten Beitrag 
(Einlösungsbeitrag) gezahlt und wir die Annahme Ihres Antra-
ges schriftlich oder durch Aushändigung des Versicherungs-
scheines erklärt haben. Vor dem im Versicherungsschein 
angegebenen Beginn der Versicherung besteht jedoch noch 
kein Versicherungsschutz. 
 
 
§ 5 Was haben Sie bei der Beitragszahlung zu beachten? 
 
(1) Sie zahlen für jede Versicherungsperiode einen laufenden 

Beitrag. Versicherungsperiode kann je nach Vereinbarung 
ein Monat, ein Vierteljahr, ein halbes Jahr oder ein Jahr 
sein. Die laufenden Beiträge werden zu Beginn der ver-
einbarten Versicherungsperiode fällig. 

 
(2) Der Einlösungsbeitrag wird sofort nach Abschluss des 

Versicherungsvertrages fällig. Alle weiteren Beiträge (Fol-
gebeiträge) sind jeweils zum vereinbarten Fälligkeitstag 
an uns zu zahlen. Bei Fälligkeit der Versicherungsleistung 
werden wir etwaige Beitragsrückstände verrechnen. 

 
(3) Für eine Stundung der Beiträge ist eine schriftliche Ver-

einbarung mit uns erforderlich. 
 
 
§ 6 Was geschieht, wenn Sie einen Beitrag nicht rechtzei-

tig zahlen? 
 

Einlösungsbeitrag 
 
(1) Wenn Sie den Einlösungsbeitrag nicht rechtzeitig zahlen, 

so können wir - solange die Zahlung nicht bewirkt ist - vom 
Vertrag zurücktreten. Es gilt als Rücktritt, wenn wir unse-
ren Anspruch auf den Einlösungsbeitrag nicht innerhalb 
von drei Monaten vom Fälligkeitstag an gerichtlich geltend 
machen. Bei einem Rücktritt können wir von Ihnen neben 
den Kosten einer ärztlichen Untersuchung eine besondere 
Gebühr für die Bearbeitung Ihres Vertrages verlangen. 
Diese Gebühr, die unserem durchschnittlichen Aufwand 
entspricht, beträgt 10 % der Beiträge des ersten Versiche-
rungsjahres. 

 
Folgebeitrag 

 
(2) Wenn Sie einen Folgebeitrag oder einen sonstigen Be-

trag, den Sie aus dem Versicherungsverhältnis schulden, 
nicht rechtzeitig zahlen, so erhalten Sie von uns auf Ihre 
Kosten eine schriftliche Mahnung. Begleichen Sie den 

Rückstand nicht innerhalb der in der Mahnung gesetzten 
Frist von mindestens zwei Wochen, so entfällt oder ver-
mindert sich Ihr Versicherungsschutz. Auf diese Rechts-
folgen werden wir Sie in der Mahnung ausdrücklich hin-
weisen. 

 
(3) Für die Rechtzeitigkeit der Beitragszahlung genügt es, 

wenn fristgerecht alles getan wurde, damit der Beitrag bei 
uns eingeht. Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn der Bei-
trag zu dem im Versicherungsschein angegebenen Fällig-
keitstag eingezogen werden kann und einer berechtigten 
Einziehung nicht widersprochen wurde. Konnte der fällige 
Beitrag ohne Ihr Verschulden von uns nicht eingezogen 
werden, ist die Zahlung auch dann noch rechtzeitig, wenn 
sie unverzüglich nach unserer schriftlichen Zahlungsauf-
forderung erfolgt. 

 
 
§ 7 Können Sie Ihre Versicherung kündigen oder beitrags-

frei stellen? 
 

Kündigung 
 
(1) Sie können Ihre Versicherung jederzeit zum Schluss der 

Versicherungsperiode ganz oder teilweise schriftlich kün-
digen. 

 
(2) Kündigen Sie Ihre Versicherung nur teilweise, so ist die 

Kündigung unwirksam, wenn die verbleibende monatliche 
Rente unter den Mindestbetrag von 75 EUR sinkt. Wenn 
Sie in diesem Falle Ihre Versicherung beenden wollen, 
müssen Sie also ganz kündigen. 

 
(3) Infolge Ihrer Kündigung wird Ihre Versicherung ganz oder 

teilweise in eine beitragsfreie Versicherung mit herabge-
setzter versicherter Rente umgewandelt. Für die Berech-
nung der beitragsfreien Rente gelten die Absätze 4 und 5. 

 
Die Kündigung Ihrer Versicherung ist mit Nachteilen ver-
bunden. In der Anfangszeit Ihrer Versicherung ist wegen 
der Verrechnung von Abschlusskosten nach dem Zillmer-
verfahren (vgl. § 19) keine beitragsfreie Berufsunfähigkeits-
rente vorhanden. Auch in den Folgejahren können wegen 
der benötigten Risikobeiträge, gemessen an den gezahlten 
Beiträgen, nur geringe oder keine beitragsfreien Renten 
gebildet werden. Nähere Informationen zur beitragsfreien 
Rente und ihrer Höhe können Sie Ihrem Versicherungs-
schein entnehmen. 

 
Umwandlung in eine beitragsfreie Versicherung 

 
(4) Anstelle einer Kündigung nach Absatz 1 können Sie 

verlangen, zum Schluss der laufenden Versicherungsperi-
ode ganz oder teilweise von Ihrer Beitragszahlungspflicht 
befreit zu werden. In diesem Fall setzen wir die versicherte 
Rente ganz oder teilweise auf eine beitragsfreie Rente 
herab, die nach den anerkannten Regeln der Versiche-
rungsmathematik zum Schluss der laufenden Versiche-
rungsperiode errechnet wird.  
Der aus Ihrer Versicherung für die Bildung der beitrags-
freien Rente zur Verfügung stehende Betrag vermindert 
sich um einen Abzug (§ 174 VVG) sowie um rückständige 
Beiträge. 

 
Die Beitragsfreistellung Ihrer Versicherung ist mit Nachtei-
len verbunden. In der Anfangszeit Ihrer Versicherung ist 
wegen der Verrechnung von Abschlusskosten nach dem 
Zillmerverfahren (vgl. § 19) keine beitragsfreie Berufsun-
fähigkeitsrente vorhanden. Auch in den Folgejahren ste-
hen wegen der benötigten Risikobeiträge, gemessen an 
den gezahlten Beiträgen, nur geringe oder keine Beiträge 
für die Bildung einer beitragsfreien Rente zur Verfügung. 
Nähere Informationen zur beitragsfreien Berufsunfähig-
keitsrente und ihrer Höhe können Sie Ihrem Versiche-












